
1. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Schleusingen 
                          über die Hausnummerierung 

 
 
Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 
16. August 1993 (GVBI. Seite 501) in der Fassung des 1. Änderungsgesetzes vom 
8. Juni 1995 (GVBI. S. 200) und des § 126 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 8. Dezember 1986 (BGBI. I. S. 2253), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22. April 1993 
(BGBI. I. Seite 466), hat der Stadtrat der Stadt Schleusingen in seiner Sitzung am 
28.10.1997 (Beschluss Nr. 197/969/97) folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 
 
                                                                   Artikel 1 
 
Der § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
Die Hausnummern müssen aus wasserfestem Material (emailliert) bestehen und 14,8cm  
X 14,8 cm groß sein. Es sind arabische Ziffern zu verwenden . Die Ziffern müssen 9 cm hoch, 
weiß auf blauem Grund sein. Im Abstand von 1 cm vom Rand ist  ein weißer 0,2 cm breiter 
Streifen anzuordnen. 
 
 
                                                                   Artikel 2 
 
Die 1. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Schleusingen über die Hausnummerierung 
tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
ausgefertigt: Schleusingen, den 18.11.1997 
 
 
gez. Klaus Brodführer Siegel 
Bürgermeister 
 
 
Mit Schreiben vom 11.11.1997 des Amtes für Kommunalaufsicht beim Landratsamt 
Hildburghausen wurde vorstehende Satzung mit Hinweis auf § 21 Abs. 3 der ThürKO 
bestätigt. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und  Formvorschriften der ThürKO beim Zustandekommen 
dieser Satzung ist gemäß §21 Abs. 4 und 5 ThürKO nach Ablauf eines Jahres nach der  
Bekanntmachung unbeachtlich 
 
 
gez. Klaus Brodführer 
Bürgermeister 
 
Schleusingen, den 13.12.1997 
 
Die 1. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Schleusingen über die Hausnummerierung 
wurde im Schleusinger Amtsblatt vom 19. Dezember 1997 bekanntgemacht. 


